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 Veröffentlicht am 02.07.1998

Index

32/06 Verkehrsteuern

98/01 Wohnbauförderung

Norm

GrEStG 1955 §4 Abs1 Z2;

WFG 1968 §2 Abs1;

WFG 1984 §2;

Rechtssatz

Das Höchstausmaß von 130 m2 Nutz=äche bei einer Arbeiterwohnstättte darf aus dem Grunde der Rechtssicherheit

ungeachtet der dadurch für den Betro?enen allenfalls bewirkten Härte auch nicht geringfügig überschritten werden

(Hinweis E 5.9.1985, 85/16/0042, 0043).
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